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Norm

AVG §56;

StudFG 1992 §11;

StudFG 1992 §12 Abs1;

StudFG 1992 §6 Z1;

StudFG 1992 §7 Abs1;

StudFG 1992 §7 Abs2;

1. AVG § 56 heute

2. AVG § 56 gültig ab 01.01.1999 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 158/1998

3. AVG § 56 gültig von 01.02.1991 bis 31.12.1998

Rechtssatz

Die in § 12 Abs. 1 erster Satz StudFG 1992 vorgesehene Prognoseentscheidung hat hinsichtlich des im Kalenderjahr der

Antragstellung zu erwartenden Jahreseinkommens bezogen auf den Zeitpunkt der Antragstellung anhand des damit

verbundenen Vorbringens und nach Lage der mit dem Antrag erfolgten Nachweise zu erfolgen. Ausschließlich auf

dieser Grundlage hat die Behörde zu beurteilen, ob das zu erwartende Jahreseinkommen "voraussichtlich eine

mindestens ein Jahr dauernde Verminderung" in dem in der Bestimmung näher deAnierten Ausmaß erfährt.Die in

Paragraph 12, Absatz eins, erster Satz StudFG 1992 vorgesehene Prognoseentscheidung hat hinsichtlich des im

Kalenderjahr der Antragstellung zu erwartenden Jahreseinkommens bezogen auf den Zeitpunkt der Antragstellung

anhand des damit verbundenen Vorbringens und nach Lage der mit dem Antrag erfolgten Nachweise zu erfolgen.

Ausschließlich auf dieser Grundlage hat die Behörde zu beurteilen, ob das zu erwartende Jahreseinkommen

"voraussichtlich eine mindestens ein Jahr dauernde Verminderung" in dem in der Bestimmung näher deAnierten

Ausmaß erfährt.
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